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Amtsblatt des Saarlandes
Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

Teil I
2016 Ausgegeben zu Saarbrücken, 14. Januar 2016 Nr. 1

Verlagerung von Veröffentlichungsinhalten von Amtsblatt Teil II in Teil I 

Neues Unternehmen für Satz, Korrektur, Druck und Vertrieb des Amtsblattes  
ab 30. Dezember 2015 

Durch das Gesetz zur Änderung des Amtsblattgesetzes vom 1. Dezember 2015 (Amtsbl. I S. 932)  
werden Inhalte, die bisher im Amtsblatt Teil II veröffentlicht wurden, in das Amtsblatt Teil I verlagert.  
Somit werden zukünftig unter anderem der Krankenhausplan, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien,  

Erlasse der Landesverwaltung sowie alle Stellenausschreibungen der Landesverwaltung und 
Bekanntmachungen in Bezug auf Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide  

in ausschließlich elektronischer Form in Teil I veröffentlicht. Eine vollständige Auflistung  
der zukünftigen Inhalte des Amtsblattes Teil I finden Sie im § 3 Absatz 2 des Amtsblattgesetzes. 

Veröffentlichungen, die bisher unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ in Teil II 
des Amtsblattes veröffentlicht wurden, bleiben von diesen Änderungen unberührt.

Die Arbeiten für Satz, Korrektur, Druck, informationstechnische Aufbereitung und Vertrieb des Amtsblattes 
erfolgten bisher durch die Saarländische Druckerei und Verlag GmbH und die juris GmbH. Ab dem Jahr 2016 
werden diese Arbeiten zukünftig durch TypoServ Gesellschaft für Satz und Druck mbH und die juris GmbH 

durchgeführt. Auf der letzten Seite finden Sie die angepassten Bezugsbedingungen ab 1. Januar 2016.
Die obigen Änderungen treten mit Wirkung vom 30. Dezember 2015 in Kraft und schlagen sich erstmals  

in der neuen Amtsblattausgabe des Teil I und Teil II vom 14. Januar 2016 nieder.
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9 Verordnung  
 über das Landschaftsschutzgebiet  
 „Umgebung Böckweiler (westl.)“ L 6809-304

Vom 21. Dezember 2015

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 26 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natu-
ra 2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wie derherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.
Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnis-
se des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt 
ein Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richt-
linien er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, 
existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sankti-
onsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 54 ha wird zum Landschaftsschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Landschafts-
schutzgebiet „Umgebung Böckweiler (westl.)“ (L 
6809-304) und ist Teil des Netzes Natura 2000 (§ 31 
Bundesnaturschutzgesetz) als Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung gemäß der Richtlinie  92/43/
EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tie-
re und Pflanzen (ABl. L  206 vom 22.07.1992 S. 7).
Das Schutzgebiet liegt in der Stadt Blieskastel, Gemar-
kung Böckweiler und stellt ein großflächig zusammen-
hängendes Wiesengebiet westlich der Ortslage Böck-
weiler dar.
(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in einer Detailkarte 1:2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung ist, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt Blies-
kastel. Verordnungstext und Karten können bei den ge-
nannten Stellen eingesehen werden.
(3) In der Detailkarte werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
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§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Auf den in § 1 
dieser Verordnung bezeichneten Flächen tritt gleich-

zeitig die Verord nung über die Landschaftsschutzge-
biete für das Kreisgebiet Homburg (Saar) vom 12. De-
zember 1973 (Amtsbl. S. 867), in der derzeit geltenden 
Fassung, außer Kraft.

Saarbrücken, den 21. Dezember 2015

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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